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Flächenbezogene Maßnahmen 
 
 
1. Schritt: 
Beantragung der Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ) für mind. 3 ha 
förderfähige Kulturen (s. Merkblatt) 
 

 
ACHTUNG: Antragsteller mit Betriebssitz in Hessen, müssen ihre ausserhessischen 
Flächen, die dort im benachteiligten Gebiet liegen, in ihrem ausserhessischen Antrag mit der 
für die Fläche relevanten Einstufung kennzeichnen. Werden die Flächen nicht entsprechend 
im ausserhessischen Antrag gekennzeichnet, erfolgt für diese Flächen keine Auszahlung. 
 
 
2. Schritt: 
Beantragung der „Auszahlung“ für das hess. Programm für Agrarumwelt und 
Landschaftspflege-Maßnahmen (HALM2) = alle Antragsteller, die im letzten Jahr bis zum 
1. Oktober 2022 für eine oder mehrere der u. g. Fördermaßnahmen einen HALM2-
Zuwendungsantartrag im Agrarportal Hessen gestellt haben: 
 

 
 
„Ich bin Teilnehmer am Hessischen Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflege-
Maßnahmen…„, dies ist für alle HALM2-Teilnehmer der u. g. Fördermaßnahmen ein 
„Pflichtfeld“ 
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Anschließend muss das/die entsprechend beantragte/n HALM2-Fördermaßnahme/n für die 
Auszahlung beantragt bzw. angehakt werden: 
 

 
 
 
Für die HALM2-Fördermaßnahme „Ökologischer Landbau (B.1) ist zusätzlich „Ich 
ermächtige die Zahlstelle förderrelevante Unterlagen direkt bei den Öko-Kontrollstellen 
anzufordern … anzuhaken sowie die Öko-Kontrollnummer (Öko-Kontroll-Nr. unter der Sie bei 
Ihrer Öko-Kontrollstelle registriert sind) anzugeben: 
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ACHTUNG!!!: 
Bei den nachfolgend aufgeführten HALM2-Fördermaßnahmen müssen/können zusätzlich im 
Flächen- und Nutzungsnachweis (FNN) die für HALM2 beantragten Schläge mit einem extra 
HALM2-Nutzungscode und/oder in der „Codeliste B“ mit einem oder mehreren Buchstaben, 
entsprechend der jeweiligen Fördermaßnahme gekennzeichnet werden:  
Siehe dazu auch im „Merkblatt zum Gemeinsamen Antrag 2023“ Seite ……….. 
 
 
Gilt für ALLE HALM2-Fördermaßnahmen: 
Sollten Flächen aufgrund anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften oder Vereinbarungen 
vergleichbaren Einschränkungen gegenüber den HALM-Verpflichtungen unterliegen, so 
kennzeichnen Sie die Flächen bitte mit einem „A“ lt. Codeliste B. Für diese Flächen kann 
keine HALM2-Auszahlung erfolgen.  
 
Ökologischer Landbau (B.1) 

 Flächen mit einem der Nutzungscode (NC) 480, 822, 825, 826, 827, 829, 833 und 834, 
wo mehr als 100 Bäume/ha vorhanden sind, muss ein „B“ in Codeliste B angegeben 
werden. Die Fläche zählt dann für HALM2-B.1 zur Kulturgruppe „Dauerkultur“ (nicht zur 
Kulturgruppe Ackerland). Wir kein „B“ angegeben, da weniger als 100 Bäume/ha auf der 
Fläche sind, wird die Fläche in der Kulturgruppe „Ackerland“ berücksichtigt. 

 Bei Flächen, die Sie mit Nutzungscodes 996 beantragen, geben Sie bitte zusätzlich in 
der Codeliste B „AL“ für Ackerlandfläche oder „GM“ für Gemüsefläche an. Flächen die 
mit NC 994 beantragt werden, geben Sie bitte zusätzlich in der Codeliste B „GL“ für 
Grünlandfläche an. 

 Flächen, für die Sie keine Zahlung „HALM2-Ökologischer Landbau“ erhalten möchten, 
kennzeichnen Sie mit einem „H“ in Codeliste B. 

 
Mehrjährige Blühstreifen (C.3.2) 
Kennzeichnen Sie im FNN die Schläge, welche im HALM2-Zuwendungsbescheid mit der 
festgelegte/n Fläche/n, mit der identischen Größe und Lage bewilligt wurden, auf denen Sie 
2023 mehrjährige Blühstreifen/flächen anbauen, mit dem Nutzungscode „575 (AUKM-
Maßnahme, HALM2 C.3.2)“. 
 
Erosionsschutzstreifen (C.3.3) 
Kennzeichnen Sie im FNN die Schläge, welche im HALM2-Zuwendungsbescheid mit der 
festgelegte/n Fläche/n, mit der identischen Größe und Lage bewilligt wurden, auf denen Sie 
2023 Erosionsschutzstreifen anbauen, mit dem Nutzungscode „576 Schutzstreifen Erosion 
(HALM2 C.3.3)“. 
 
Ackerwildkrautflächen (C.3.5) 
Kennzeichnen Sie im FNN die Schläge, welche im HALM2-Zuwendungsbescheid mit der 
festgelegte/n Fläche/n, mit der identischen Größe und Lage bewilligt wurden, auf denen sich 
2023 Ackerwildkrautflächen befinden mit einem 
„F“ – Ackerwildkrautfläche – späte Bodenbearbeitung 
oder 
„G“ – Ackerwildkrautfläche – Lichtstreifen - in der Codeliste B. 
 
Gewässerschutzstreifen (C.3.6) 
Kennzeichnen Sie im FNN die Schläge, welche im HALM2-Zuwendungsbescheid mit der 
festgelegte/n Fläche/n, mit der identischen Größe und Lage bewilligt wurden, auf denen Sie 
2023 Gewässerschutz-/Uferrandstreifen anbauen, mit dem Nutzungscode „573 (HALM2 
C.3.6 Uferrandstreifenprogramm)“. 
 
Grünlandextensivierung (D.1) 
Flächen, auf denen eine HALM2-Grünlandextensivierungs-Verpflichtung besteht, für die Sie 
aber keine Zahlung HALM2-Grünlandextensivierung erhalten möchten, kennzeichnen Sie mit 
einem „J“ in Codeliste B. Beachten Sie, daß dies dazu führt, dass Sie Ihre Verpflichtung für 
diese Flächen nicht erfüllen können und dies Kürzungen und Sanktionen zu Folge hat. 
 



Stand: 29.03.2023 

 
Bodenbrüterschutz (D.2) 
Flächen, auf denen eine HALM2-Bodenbrüterschutz-Verpflichtung besteht, für die Sie aber 
keine Zahlung HALM2-Bodenbrüterschutz erhalten möchten, kennzeichnen Sie mit einem „L“ 
in Codeliste B. Beachten Sie, daß dies dazu führt, dass Sie Ihre Verpflichtung für diese 
Flächen nicht erfüllen können und dies Kürzungen und Sanktionen zu Folge hat. 
 
Kennartennachweis (D.3) 
Flächen, auf denen eine HALM2-Kennartennachweis-Verpflichtung besteht, für die Sie aber 
keine Zahlung HALM2-Kennartennachweis erhalten möchten, kennzeichnen Sie mit einem 
„K“ in Codeliste B. Beachten Sie, daß dies dazu führt, dass Sie Ihre Verpflichtung für diese 
Flächen nicht erfüllen können und dies Kürzungen und Sanktionen zu Folge hat. 
 
Erhaltung von Streuobstbeständen - Erhaltungsschnitt (E.2.1) und  
Erhaltung von Streuobstbeständen – Nachpflanzung (E.2.2) 

 Sofern Flächen mit NC 480, 822, 825, 826, 827, 829, 833 und 834, wo mehr als 100 
Bäume/ha auf der Fläche vorhanden sind (und ein „B“ lt. Codeliste B angegeben wurde) 
ist die Fläche nicht für HALM2-E.2 förderfähig. 

 Kennzeichnen Sie im FNN die Schläge, auf denen sich 2023 Streuobstbestände 
befinden, in dem Sie in der Spalte 18 die Anzahl der Bäume, für die Sie in der 
Maßnahme „Erhaltungsschnitt (E.2.1) eine Auszahlung beantragen möchten und in der 
Spalte 19 geben Sie die Anzahl der Bäume an, für die Sie in der Maßnahme 
„Nachpflanzungen (E.2.2)“ eine Auszahlung beantragen möchten 

 
Naturschutzfachliche Sonderleistungen auf Grünland (H.1) 
Flächen, auf denen eine HALM2-Naturschutzfachliche Sonderleistungen auf Grünland –
Verpflichtung besteht, für die Sie aber keine Zahlung HALM2-Naturschutzfachliche 
Sonderleistungen auf Grünland erhalten möchten, kennzeichnen Sie mit einem „P“ in 
Codeliste B. Beachten Sie, daß dies dazu führt, dass Sie Ihre Verpflichtung für diese Flächen 
nicht erfüllen können und dies Kürzungen und Sanktionen zu Folge hat. 
 
Sichere Schaf- und Ziegenbeweidung (Herdenschutz) 
Flächen, die aus naturschutzfachlichen oder anderen Gründen nicht beweidet werden sollen 
bzw. dürfen, die aus betrieblichen Gründen in diesem Jahr voraussichtlich nicht beweidet 
werden oder für die Sie 2023 keine Auszahlung im Rahmen der Maßnahme „Sichere Schaf- 
und Ziegenbeweidung (Herdenschutz)„ beantragen möchten, kennzeichnen Sie bitte mit „Q“ 
in der Codeliste B. 
 
 
 
Erzeugerorganisation Obst & Gemüse 
Die Frage zur Erzeugerorganisation ist für alle HALM2-Teilnehmer der o. g. 
Fördermaßnahmen ein Pflichtfeld und muss mit „JA“ oder „NEIN“ beantwortet werden. 
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3. Schritt: 
Weinbauförderung, Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen 
 
Betrifft in der Regel keinen Antragsteller aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg! 
 

 


